A R B E I T S V E R M I T T L U N G S V E R T R A G
Zwischen:   _________________________
-Auftraggeber- 
                   _________________________
                  __________________________
und             CB Vermittlung & Beratung 
-Auftragnehmer-
                  
      Strasse der Jugend 33
                   
                   03050 Cottbus

§ 1  Tätigkeit des Auftragnehmers/CB Vermittlung & Beratung
(1)  Der Auftragnehmer vermittelt an den Auftraggeber eine geeignete Arbeitsstelle. Ein Anspruch auf eine Vermittlung besteht nicht.
§ 2  Vertragsdauer und Kündigung
(1)  Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Er kann jederzeit gekündigt werden.
(2)  Alle zu diesem Zeitpunkt benannten Arbeitgeber bleiben davon unberührt.

§ 3  Vermittelter Arbeitsvertrag
(1)  Der Vermittlungsauftrag ist erfüllt, wenn infolge der Tätigkeit des Auftragnehmers ein sozialversicherungspflichtiger Arbeitsvertrag bzw. eine wirtschaftlich gleichwertige berufliche Vereinbarung oder ein Auftrag zwischen dem Auftraggeber und einem Arbeitgeber zustande gekommen ist.
§ 4  Vergütung
(1)  Bei einer erfolgreichen Vermittlung schuldet der Auftraggeber dem Auftragnehmer die umgehende Herausgabe des gültigen Vermittlungsgutscheins im Original.

(2)  Sollte kein Vermittlungsgutschein vorgelegt werden können, ist die Vermittlung durch den Auftraggeber in Höhe eines Monatsbruttolohnes zu zahlen, maximal 2.000 €.  
Langzeitarbeitslose und behinderte Menschen die nach § 2 Abs. 1 des Neunten Buches einen Anspruch auf einen VGS mit einer VGS-Summe von 2.500 € haben, diesen aber nicht vorlegen, zahlen maximal 2.500 €.
(3)  Vermittlungen in die Schweiz sind für den Arbeitnehmer grundsätzlich kostenfrei. 
§ 5  Pflichten des Auftraggebers
(1)  Der Auftraggeber verpflichtet sich dem Auftragnehmer ständig über den Stand eines laufenden Verfahrens zu informieren (Siehe Anlage auf der Rückseite)

§ 6  Pflichten des Auftragnehmers/Datenschutz
(1)  Der Auftragnehmer erbringt alle Leistungen die zur Vorbereitung und Durchführung der Vermittlung in ein Arbeitsverhältnis erforderlich sind. Ein Rechtsanspruch auf Vermittlung entsteht hieraus nicht. 

(2)  Der Auftragnehmer darf Daten über den Auftraggeber nur erheben, verarbeiten und nutzen soweit diese für die Verrichtung der Tätigkeit erforderlich sind. Sind diese Daten personenbezogen dürfen sie nur erhoben, verarbeitet oder genutzt werden soweit der Betroffene im Einzelfall nach Maßgabe des § 4a des Bundesdatenschutzgesetzes eingewilligt hat.


Diese Genehmigung wird hiermit             erteilt                       nicht erteilt  

                    -Auftraggeber-                                                                       -Auftragnehmer-
Pflichten des Auftraggebers

1.  Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer alle für eine erfolgreiche Vermittlung    

     notwendigen Auskünfte zu erteilen.

2.  Der Auftraggeber unterrichtet den Vermittler unverzüglich schriftlich bzw. telefonisch:

· über alle Änderungen, die bei Ihm eingetreten sind

· wenn ihm eine von Auftragnehmer angebotene Arbeitsstelle bereits aus einer anderen Quelle bekannt war

· über das Stattfinden eines Vorstellungsgespräches oder eine Trainingsmaßnahme

· über das Ergebnis eines Arbeitsvertrages mit einem vom Auftragnehmer benannten Arbeitgeber

· über den Abschluss eines Arbeitsvertrages mit einem vom Auftragnehmer benannten Arbeitgeber

3.  Er ist verpflichtet, dem Auftragnehmer unverzüglich und ohne Nachfrage nach dessen 

     erfolgter Vermittlung das Original des Vermittlungsgutscheines zu übergeben.

4.  Nach einer Einstellung den Kontakt zum Vermittler zu halten, damit beide Vertragspartner 

     gemeinsam eventuell eintretende Probleme lösen können. Insbesondere in der Probezeit 

     hat er den Vermittler über eine beabsichtigte Eigenkündigung zu informieren.

5.  Er ist verpflichtet, alle im Rahmen der Vermittlung in Erfahrung gebrachten Kenntnisse, 

     insbesondere ihm mitgeteilte Arbeitsstellen, vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte 

     weiterzugeben.

Zur Kenntnis genommen: ....................




























